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Bestrafte Nächstenliebe

Wir haben schon bei früherer Gelegenheit darauf hingewiesen, wie

unsinnig es ist, in der Landwirtschaft die Arbeiten für Dritte einer zusätzlichen

Besteuerung (Verkehrssteuer oder Patentsteuer) zu unterziehen. Solche
Arbeiten werden zur Hauptsache unter Nachbarn ausgeführt. Es geschieht
dies übrigens im Rahmen gegenseitiger nachbarlicher Aushilfe.

Wie widersinnig und ungerecht solche zusätzlichen Besteuerungen sein

können zeigt folgendes Beispiel: Landwirt X arbeitete im Sommer 1963 mit

seinem Mähdrescher bei andern Landwirten, nahe an der Grenze des Kantons

Y. Ein Landwirt des im Kanton Y gelegenen Nachbardorfes ersucht

den Mähdrescherbesitzer auch sein Grundstück zu mähen. Da es sich um

eine verhältnismässig kleine Parzelle handelte und ihm am selben
Nachmittag noch Zeit zur Verfügung stand, tat er es aus Gefälligkeit. Zwei
Monate später erhält er aus dem Bezirkshauptort des Nachbarkantons Y eine

Strafverfügung weil er mit einem Mähdrescher gearbeitet hat ohne im

Besitze des dort vorgeschriebenen Patentes zu sein. Dies ist geschehen im

regenreichen Sommer 1963, wo jedermann froh sein musste, seine Ernte

überhaupt unter Dach zu bringen. So weit haben wir es in der Schweiz
bereits gebracht... ganz abgesehen davon, dass die Polizei und das betreffende

Bezirksamt bestimmt nützlicheres zu tun hätten, als derartige
Gesetzesüberschreitungen zu kontrollieren — resp. deren Nichtbeachten zu

ahnden. P.
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für die Maschinenpflege lieferbar.
AIR-BOY und Zapfwellenkompressoren,
Schweizerfabrikat.

Der Bezug durch den Fabrikvertreter sichert
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